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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des 8. 39 des Strafgesetzbuchs sind
1. der Schreiner Nikolaus Seywert, geboren am 11. Februar 1846 zu Itzig (Großherzog=

thum Luxemburg) und ortsangehörig daselbst, zuletzt in Metz wohnhaft, nach Verbüßung
einer wegen Diebstahls erkannten zweijährigen Zuchthausstrafe,

2. der Maurer Johann Baur, geboren zu Leimbach (Kanton Aargau in der Schweiz) und
ortsangehörig daselbst, zuletzt in Neubreisach wohnhaft, 33 Jahre alt, nach Verbüßung
einer wegen Falschmünzerei erkannten vierjährigen Zuchthausstrafe,

zu 1 und 2 durch Beschluß des Kaiserlichen Bezirks-Präsidenten in Kolmar vom

und auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs sind
11. Februar d. J.,

3. der Arbeiter Johann Chowaniec aus Rudnik in Galizien, 44 Jahre alt,
4. der Tischlergeselle Johann Hassa aus Paseka in Böhmen, 23 Jahre alt,

zu 3 und 4 nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens (zu 4 auch
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